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Neues aus der Rechtsprechung 

LAG Baden-Württemberg zur Kündigungserklärungsfrist: 

Anhörung während Urlaub erforderlich 

Soll der Arbeitnehmer vor dem Ausspruch einer beabsichtigten außeror-

dentlichen Kündigung angehört werden, muss dies innerhalb einer kurzen 

Frist erfolgen. Sie darf im Allgemeinen nicht mehr als eine Woche betragen; 

dieser Zeitraum darf nur bei Vorliegen besonderer Umstände überschritten 

werden. Ein Urlaub ist kein besonderer Grund dafür, die Anhörung nicht 

innerhalb einer Woche einzuleiten. Dies hat das LAG Baden-Württemberg 

in einem Urteil vom 12.12.2024 (Az. 12 Sa 25/24) entschieden. 

Der Sachverhalt  

Die Parteien streiten über die Wirksamkeit einer außerordentlichen 

Kündigung.  

Der ordentlich unkündbare Kläger war seit September 2006 bei der 

Beklagten beschäftigt. Am 27.04.2023 erlangte die Beklagte Kenntnis 

von den seitens eines Kollegen gegen den Kläger erhobenen Vorwür-

fen der sexuellen Belästigung. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der 

Kläger bereits seit zwei Tagen in einer insgesamt fünftägigen Ruhe-

zeit, an die sich unmittelbar ein dreiwöchiger Urlaub (02.05.2023 bis 

21.05.2023) anschloss. Unmittelbar nach Rückkehr des Klägers aus 

dem Urlaub am 22.05.2023 lud ihn die Beklagte zu einem Personal-

gespräch am Folgetag ein, um ihn zu den Vorwürfen anzuhören. 

Dem Kläger wurde sodann eine Wochenfrist zur schriftlichen Äuße-

rung eingeräumt. Der Kläger bestritt die Vorwürfe. Am 02.06.2023 

hörte die Beklagte den Betriebsrat zur beabsichtigten, außerordentli-

chen fristlosen Kündigung an. Sie kündigte das Arbeitsverhältnis mit 

Schreiben vom 06.06.2023 außerordentlich fristlos sowie hilfsweise 

außerordentlich mit sozialer Auslauffrist. 

Der Kläger ist der Meinung, mangels Vorliegens eines wichtigen 

Grundes sei die Kündigung unwirksam. Außerdem habe die Be-

klagte die Kündigungserklärungsfrist nach § 626 Abs. 2 BGB nicht 

eingehalten. Die Beklagte sei gehalten gewesen, eine Aufklärung des 

Sachverhalts unverzüglich nach Kenntniserlangung einzuleiten. Dies 

habe sie versäumt.  

Die Beklagte meint, die Kündigungserklärungsfrist sei durch die Ru-

hezeit bzw. den sich hieran anschließenden Urlaub des Klägers bis 

zum 22.05.2023 gehemmt gewesen.  
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Das ArbG hat der Klage stattgegeben. 

Die Entscheidung des Gerichts 

Die gegen das erstinstanzliche Urteil eingelegte Berufung der Beklag-

ten blieb erfolglos. Die Kündigung sei unwirksam, weil die Beklagte 

die zweiwöchige Kündigungserklärungsfrist nach § 626 Abs. 2 BGB 

nicht eingehalten habe.  

Gemäß § 626 Abs. 2 S. 2 BGB beginnt die Kündigungserklärungsfrist 

mit dem Zeitpunkt, in dem der Kündigungsberechtigte Kenntnis von 

den für die Kündigung maßgebenden Tatsachen erlangt.  

Die Beklagte hatte unstreitig bereits am 27.04.2023 Kenntnis von den 

gegen den Kläger erhobenen Vorwürfen erlangt. Daher sei die Kün-

digungserklärungsfrist im Zeitpunkt des Ausspruchs der Kündi-

gung am 06.06.2023 bereits verstrichen gewesen.  

Die Kündigungserklärungsfrist sei nicht durch die Ruhezeit bzw. 

den sich hieran anschließenden Urlaub des Klägers bis zum 

22.05.2023 gehemmt gewesen.  

Zwar könne der Kündigungsberechtigte, der nur Anhaltspunkte für 

einen Sachverhalt hat, der zur außerordentlichen Kündigung berech-

tigen könnte, nach pflichtgemäßem Ermessen weitere Ermittlungen 

anstellen, ohne dass die Frist des § 626 Abs. 2 S. 1 BGB zu laufen be-

ginne. Dies allerdings nur so lange, wie er aus verständigen Gründen 

mit der gebotenen Eile Ermittlungen durchführt, die ihm eine umfas-

sende und zuverlässige Kenntnis des Kündigungssachverhalts und 

der Beweismittel verschaffen sollen. 

Soll der Kündigungsgegner vor Ausspruch der Kündigung angehört 

werden, müsse dies innerhalb einer kurzen Frist erfolgen. Diese 

dürfe grundsätzlich nicht mehr als eine Woche betragen und nur bei 

Vorliegen besonderer Umstände überschritten werden. Ein Urlaub 

sei kein besonderer Grund dafür, die Anhörung des Kündigungsgeg-

ners nicht innerhalb einer Woche einzuleiten. 

Zur Wahrung der Kündigungserklärungsfrist sei die Beklagte gehal-

ten gewesen, den Kläger im laufenden Urlaub zu kontaktieren, um 

ihm Gelegenheit zu geben, hinreichend zeitnah zu den Vorwürfen 

Stellung zu nehmen.  

  



 

4 

Praxishinweis  

Es ist Angelegenheit des Arbeitgebers, die Ermittlungen nach Kennt-

nis von für die Kündigung maßgebenden Tatsachen gegen den Kün-

digungsgegner unverzüglich einzuleiten. Danach bleibt es die Ent-

scheidung des Arbeitnehmers, ob er in Urlaub oder Krankheit an 

Aufklärungsmaßnahmen mitwirkt oder nicht. Dem Arbeitnehmer 

sollte eine angemessene kurze Frist für die Mitteilung gesetzt wer-

den, ob er zu einer Anhörung auch während seines Urlaubs zur Ver-

fügung steht. Sofern der Arbeitnehmer während des Urlaubs die Mit-

wirkung verweigert oder sich gar nicht äußert, sollte vorsorglich in-

nerhalb der Frist gekündigt werden.  
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Neues aus der Rechtsprechung 

EuGH: Arbeitszeiterfassungspflicht auch für Hausange-

stellte 

Auch private Haushalte müssen die Arbeitszeit von Hausangestellten erfas-

sen. Eine nationale Ausnahme, die das verhindert, verstößt gegen EU-Recht 

– und kann zudem Frauen mittelbar diskriminieren. Die Entscheidung des 

EuGH (Az. C-531/23) hat auch Signalwirkung für die nationale Umset-

zungspflicht und die Praxis der Arbeitszeiterfassung in Deutschland. 

Der Sachverhalt 

Eine Hausangestellte klagte in Spanien gegen ihren privaten Arbeit-

geber auf Abgeltung von Urlaubstagen und Überstunden, konnte 

aber mangels Arbeitszeiterfassung – gestützt auf eine nationale Aus-

nahmeregelung für private Hausangestellte – die Anzahl ihrer tat-

sächlich geleisteten Arbeitsstunden nicht beweisen. Das erstinstanz-

liche Gericht wies die Klage ab. Das Berufungsgericht bezweifelte die 

Vereinbarkeit dieser Ausnahmeregelung mit dem EU-Arbeitszeit-

recht und legte dem EuGH eine Vorlagefrage vor. 

Die Entscheidung des Gerichts 

Der EuGH stellt einen Verstoß der spanischen Ausnahmeregelung 

gegen die europäische Arbeitszeit-Richtlinie fest und bestätigt damit 

seine seit 2019 bestehende Rechtsprechungslinie (sog. CCOO-Ent-

scheidung): Zwar schreibe die Richtlinie selbst keine konkreten Maß-

nahmen vor. Damit Arbeitnehmer ihre Rechte auf Mindestruhezeiten 

aus der RL 2003/88 i.V.m. Art. 31 Abs. 2 GRCh aber in der Praxis ef-

fektiv durchsetzen können, sei die Einführung eines Systems uner-

lässlich, mit dem objektiv und verlässlich die tatsächlich geleisteten 

Arbeitsstunden erfasst werden können. Der Umsetzungsspielraum 

der EU-Mitgliedsstaaten beschränke sich insoweit auf die konkreten 

Modalitäten der unbedingt einzuführenden Zeiterfassungspflicht für 

Arbeitgeber. 

Weil Hausangestellte in der Praxis überwiegend Frauen seien, liege 

zugleich eine mittelbare Diskriminierung aufgrund des Geschlechts 

vor. Eine solche sei nur zulässig, wenn sie durch ein rechtmäßiges 

Ziel sachlich gerechtfertigt werde und die Regelung geeignet und er-

forderlich sei, dieses Ziel systematisch zu verfolgen. Im konkreten 

Fall lagen dem EuGH keine Angaben zu einem solchen Ziel vor – es 
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bleibt daher Sache des nationalen Gerichts, zu prüfen, ob eine Recht-

fertigung vorliegt. 

Praxishinweis 

Die Tatsache, dass der nationale Gesetzgeber seiner Umsetzungs-

pflicht bisher noch nicht nachgekommen ist, schützt deutsche Arbeit-

geber nicht. Das BAG leitet in seiner Grundsatzentscheidung im Jahr 

2022 eine unbedingte Pflicht zur Arbeitszeiterfassung aus § 3 Arb-

SchG her. Im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung von Ap-

ril 2025 wurde zudem erneut die Einführung einer verbindlichen 

elektronischen Arbeitszeiterfassung angekündigt. Es sind Über-

gangsfristen für kleine und mittlere Unternehmen vorgesehen, um 

die Umsetzung zu erleichtern. Es ist außerdem davon auszugehen, 

dass – anknüpfend an den Referentenentwurf aus dem Jahr 2023 – 

flächendeckend eine elektronische Arbeitszeiterfassung vorgeschrie-

ben werden wird (ausgenommen Kleinbetriebe). Damit wäre der 

klassische Stundenzettel passé. Unternehmen sollten sich auf die be-

vorstehenden Änderungen vorbereiten und geeignete Systeme zur 

Arbeitszeiterfassung implementieren. 
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Neues aus der Rechtsprechung 

BAG: Keine Inhaltskontrolle eines vollständig in Bezug 

genommenen Tarifvertrages 

Tarifverträge sind nach § 310 Abs. 4 S. 1 BGB von der Inhaltskontrolle aus-

genommen. Das Kontrollprivileg setzt eine Inbezugnahme der Gesamtheit 

der Regelungen des einschlägigen Tarifvertrages voraus. Erst die Gesamt-

heit der Regelungen begründet die für die Bereichsausnahme erforderliche 

Vermutung der Angemessenheit. Einer Inbezugnahme des gesamten Tarif-

werks bedarf es aber nicht (BAG vom 29.01.2025 - Az. 4 AZR 83/24). 

Der Sachverhalt  

Die Parteien streiten über Entgeltansprüche des Klägers. 

Der nicht tarifgebundene Kläger war bei der Beklagten (Mitglied von 

Hessenmetall), beschäftigt. Der Arbeitsvertrag formulierte nach Hin-

weis auf das AT-Bruttogehalt und die Kündigungsfrist: 

„Sämtliche weiteren Vertragsbestandteile, wie Urlaubsanspruch, Urlaubs-

geld, Sonderzahlung etc. richten sich nach den tarifrechtlichen Bestimmun-

gen des Manteltarifvertrages der Hessischen Metallindustrie.“ 

Entsprechend den Regeln eines firmenbezogenen Sanierungstarif-

vertrages behielt die Beklagte insgesamt 7.459,70 € vom Gehalt des 

Klägers bis Mitte des Jahres 2021 ein. Dieses Entgelt machte der Klä-

ger erstmals am 01.09.2022 geltend. Die Beklagte berief sich auf den 

Verfall gem. § 29 Ziff. 1 b des Manteltarifvertrages für die Beschäftig-

ten der Metall- und Elektroindustrie des Landes Hessen (MTV), wo-

nach „alle übrigen beiderseitigen Ansprüche aus dem Arbeitsver-

hältnis innerhalb von 3 Monaten nach ihrer Fälligkeit“ geltend ge-

macht werden müssen und ansonsten deren Geltendmachung aus-

geschlossen ist.  

Der Kläger ist der Ansicht, die Ausschlussfristregelung sei nicht 

wirksam in Bezug genommen und unklar gem. § 305 c Abs. 2 BGB.  

Das LAG hat die Klage abgewiesen. 

Die Entscheidung des Gerichts  

Die Revision des Klägers war erfolgreich. Das BAG verwies die Sache 

an das LAG zurück. Der Anspruch des Klägers sei begründet, soweit 

nicht die Ausschlussfrist nach dem MTV greift. Der Arbeitsvertrag 
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nehme den MTV – soweit keine besonderen Regelungen im Arbeits-

vertrag getroffen seien – umfassend und damit auch die Ausschluss-

fristenregelung in Bezug. 

Die Bezugnahmeklausel sei auch weder nach ihrem äußeren Erschei-

nungsbild noch nach den sonstigen Umständen i.S.d. § 305 c Abs. 1 

BGB überraschend. Dynamische Verweisungen seien weit verbreitet 

und die Bezugnahme sei auch gut erkennbar. Die Klausel sei schließ-

lich nicht intransparent i.S.d. § 307 Abs. 1 Satz 2 BGB. 

Das LAG habe jedoch zu Unrecht angenommen, die in Bezug genom-

menen Regelungen des MTV seien „wegen § 310 Abs. 4 BGB nicht 

Inhalt einer AGB-Kontrolle“. Das Kontrollprivileg für Tarifverträge 

nach § 310 Abs. 4 Satz 3 i.V.m. § 307 Abs. 2 BGB setze eine Inbezug-

nahme der Gesamtheit der Regelungen des einschlägigen Tarifwer-

kes voraus. Erst die Gesamtheit der Regelungen eines Tarifvertrages 

begründe die Vermutung, dass dieser die divergierenden Interessen 

angemessen ausgleicht. Eine Inbezugnahme des gesamten Tarifwer-

kes sei hingegen nicht erforderlich. 

Das LAG müsse daher prüfen, ob die Parteien den gesamten MTV in 

Bezug genommen haben. 

Praxishinweis 

Das BAG bestätigt, dass eine Inhaltskontrolle nur ausscheidet, wenn 

einschlägige Tarifverträge arbeitsvertraglich einschränkungslos und 

in ihrer Gesamtheit in Bezug genommen sind. 

Arbeitgeber sollten erwägen, auf den MTV insgesamt zu verweisen, 

und etwaige Abweichungen in parallelen, konkretisierenden Schrei-

ben etwa zum Gehalt, zum Urlaub oder zur Kündigungsfrist festzu-

legen. Soll das für den Arbeitgeber jeweils geltende Tarifrecht voll-

ständig individualvertraglich zur Anwendung kommen, müssen die 

Arbeitsvertragsparteien das in der Bezugnahmeklausel eindeutig 

zum Ausdruck bringen, etwa durch die Formulierung, wonach „die 

für den Arbeitgeber geltenden Tarifverträge“ maßgebend sind, also 

die Gesamtheit der Tarifverträge in Bezug genommen ist. 
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Neues aus der Rechtsprechung 

Sexismus gegen Männer? – LAG Köln lässt Kläger mit 

AGG-Klage abblitzen 

Der Kläger fühlte sich wegen seines Geschlechts benachteiligt – und ver-

langte eine sechsstellige Entschädigung. Das Gericht winkt ab: Für eine Be-

weislastumkehr nach § 22 AGG braucht es mehr als nur ein Gefühl. 

Sachverhalt 

Der Kläger war befristet als wissenschaftlicher Mitarbeiter an einer 

Hochschule tätig und promovierte dort. Nach persönlichen Konflik-

ten mit Kolleginnen, insbesondere einer engen Bekanntschaft, kam es 

zu wechselseitigen Vorwürfen, Strafanzeigen und arbeitsrechtlichen 

Maßnahmen gegen ihn. Der Kläger sah sich aufgrund seines Ge-

schlechts und später wegen einer anerkannten Behinderung diskri-

miniert und ausgegrenzt. Er verlangte Entschädigung und Schadens-

ersatz nach § 15 AGG. Das Arbeitsgericht (ArbG) Siegburg hat einen 

Anspruch mangels Diskriminierung verneint, woraufhin der Kläger 

in Berufung gegangen ist. 

Entscheidung des Gerichts 

Das Landesarbeitsgericht (LAG) Köln hat das Urteil des ArbG bestä-

tigt und die Berufung zurückgewiesen. Nach § 15 Abs. 1 AGG ist der 

Arbeitgeber verpflichtet, den Schaden zu ersetzen, der durch einen 

Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot nach § 7 AGG entstanden 
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ist. Einer der in §§ 1 und 7 AGG genannten Diskriminierungsgründe 

ist das Geschlecht. 

Da Arbeitnehmer eine Diskriminierung häufig nur schwer direkt be-

weisen können, sieht § 22 AGG eine Beweiserleichterung vor: Es ge-

nügt, wenn der Arbeitnehmer Indizien darlegt, die eine Benachteili-

gung wegen eines in § 1 AGG genannten Merkmals überwiegend 

wahrscheinlich erscheinen lassen. In diesem Fall kehrt sich die Be-

weislast um, und der Arbeitgeber muss den Vollbeweis dafür führen, 

dass entweder keine Ungleichbehandlung stattgefunden hat oder 

sachliche Gründe für diese vorlagen. 

Im vorliegenden Fall ist dem Kläger der Nachweis solcher Indizien 

jedoch nicht gelungen. Die bloße Gleichzeitigkeit eines nach §§ 1, 7 

AGG verbotenen Unterscheidungsmerkmals (z. B. das Geschlecht) 

und einer nachteiligen Behandlung reiche nicht aus, um eine Diskri-

minierung im Sinne des § 22 AGG zu vermuten. Eine Beweislastum-

kehr wird dadurch nicht ausgelöst. 

Praxistipp 

Gerade das Diskriminierungsmerkmal „Geschlecht“ zeigt exempla-

risch, wie sorgfältig mit § 22 AGG umzugehen ist: Da jede Person – 

ob mit männlichem, weiblichem, diversem Geschlecht oder ohne Ge-

schlechtseintrag – ein geschlechtsbezogenes Merkmal aufweist, 

könnte theoretisch jede Ungleichbehandlung als Diskriminierung 

aufgrund des Geschlechts ausgelegt werden. Das AGG schützt je-

doch nicht vor jeder Ungleichbehandlung, sondern nur vor solchen, 

die sachlich nicht gerechtfertigt und an einem in § 1 AGG genannten 

Merkmal orientiert sind. Deshalb genügt es für § 22 AGG nicht, sich 

allein auf die Existenz eines Geschlechtsmerkmals zu berufen. Erfor-

derlich sind konkrete Umstände, die eine Diskriminierung überwie-

gend wahrscheinlich erscheinen lassen. 

Die Entscheidung stärkt die Verteidigungsposition von Arbeitgebern 

gegenüber pauschalen oder unsubstantiierten Diskriminierungsvor-

würfen. 
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